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Ergänzungsblatt F (Nr. 9.3 und 9.4) 

Ergänzung der Angaben zur Auslandszahlung (einschließlich Scheckzahlung), Postbarzahlung 
und Verrechnungsscheckzahlung im Inland 

Allgemeine Ausfüllhinweise 

Das Ergänzungsblatt ist für die HKR-Vordrucke F05-SEPA, F31-SEPA und M03-SEPA (nur Postbar- oder 
Scheckzahlung) zugelassen. Es ist das entsprechende Feld im oberen Bereich des Vordrucks für die zutreffende 
Ergänzung der Angaben anzukreuzen.  

Zulässige Sonderzeichen in den Angaben sind . , - / + ? : ( ) ‘. Alle Umlaute und ‘ß‘ werden bei der Datenerfassung 
automatisch in ae, oe, ue und ss umgesetzt. 

Anordnende Stelle 

Einzutragen ist die Bezeichnung und die Anschrift des Bewirtschafters. 

Feld K1 - Belegnummer des Bewirtschafters 

Die Belegnummer der Anordnung (F05 oder F31) ist zu wiederholen. 

Feld K5 - Korrespondent 

Bei einer AZV-Zahlung ist vom Bewirtschafter der Korrespondent der Deutschen Bundesbank anzugeben (vgl. 
Verzeichnis der ausländischen Korrespondentenbanken der BBk, Vordr. 7006). 

Feld K5 -Entgelt (71) 

Die bei AZV-Zahlungen anfallenden Gebühren können vollständig zu Lasten der Bundeskasse (0) oder des 
Begünstigten (1) gehen. Bei einer Euro-Zahlung innerhalb des Euro-Zahlungsverkehrsraumes erfolgt automatisch 
eine Gebührenteilung, bei der der Begünstigte immer die anfallenden Gebühren seiner eigenen Hausbank trägt. 

Feld K5 - Anweisungen an die eingeschalteten Banken (23E) 

Es können bei AZV-Zahlungen bis zu acht vierstellige Codewörter für Anweisungen an die Bank des Begünstigten 
angegeben werden: 

BONL Zahlung darf nur an den Begünstigten geleistet werden 

CHQB Zahlung an den Begünstigten nur per Scheck 

CORT Die Zahlung gilt für die Abrechnung eines Geschäftes, z.B. Devisenhandelsgeschäft 

HOLD Begünstigter ruft an; zahlen Sie nach Legitimation 

PHOB Begünstigten telefonisch benachrichtigen 

PHOI Vermittlungsinstitut telefonisch anweisen 

PHON Bank des Begünstigten (kontoführendes Institut) telefonisch benachrichtigen 

SDVA Zahlung muss mit Wertstellung am gleichen Tag an den Begünstigten ausgeführt werden 

TELB Anzeige an den Begünstigten auf dem effizientesten telekommunikativem Wege 

TELE Anzeige an die Bank des Begünstigten (kontoführendes Institut) auf dem effizientesten 
telekommunikativem Wege 

TELI Anzeige an das Vermittlungsinstitut auf dem effizientesten telekommunikativem Wege 

Bei Target dürfen nur die Codewörter CORT und SDVA verwendet werden. 

Feld K5 - Währung der Auszahlung 

Es ist die Währung anzugeben, in der die Auszahlung erfolgen soll (ISO-Code gemäß BBk Vordr. 7006). 

Feld E2 bis E4 - Anschrift des Empfängers 

Bei Postbarzahlungen ist hier die Anschrift des Empfängers einzutragen. 
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Felder B1 bis B4 - Bank des Empfängers 

Bei Zahlungen außerhalb des Euro-Zahlungsverkehrsraumes sollte der BIC der Empfängerbank (Feld Z2) 
vorhanden sein. Alternativ gilt auch der Name mit vollständiger Anschrift der Bank. 

Ausnahme: Ist der Korrespondent (s.o.) mit der Bank des Begünstigten identisch, so erübrigt sich die Angabe einer 
Anschrift. Handelt es sich bei der Empfängerbank um eine Filiale des Korrespondenten, so ist abweichend vom 
manuellen BBk-Beleg der BIC oder die vollständige Anschrift anzugeben. 

Ist der BIC nicht bekannt, so kann bei Zahlungen in die USA ein landesspezifischer Bank-Code (Routing Number) – 
vergleichbar der Bankleitzahl in Deutschland – als erste Zeile der Anschrift eingetragen werden. Die Zeile beginnt mit 
// und den Buchstaben FW, gefolgt vom Bank-Code ohne Leerfelder und Sonderzeichen. Erst in der zweiten Zeile 
folgt dann die eigentliche Bankanschrift (z.B. //FW2340000563). 

Bei den übrigen Ländern ist der Bank-Code (soweit bekannt) als letzte Angabe zur Bankanschrift hinzuzufügen 

Feld B5 - BIC, Vermittlungsinstitut (56A) 

Bei Überweisungen, die weder in Euro noch in der jeweiligen Landeswährung des Empfängerlandes lauten, ist ein 
Vermittlungsinstitut zur Devisenbeschaffung anzugeben.  Ist bei einer TARGET-Zahlung eine 
Empfängerbank nicht direkt über eine europäische Zentralbank erreichbar, kann ggf. ein Vermittlungsinstitut 
zwischengeschaltet werden. In Zweifelsfällen sollte die Bundeskasse oder die Hotline der BBk konsultiert werden. 

Feld B5 BIC, Korrespondent der Empfängerbank (54A) 

Falls keine direkte Abrechnungsmöglichkeit zwischen BBk und Empfängerbank existiert, ist zusätzlich ein 
Korrespondent der Empfängerbank anzugeben. In Zweifelsfällen sollte die zuständige Bundeskasse oder die Hotline 
der BBk konsultiert werden. 

Felder B6 und B7 - Zusätzliche Weisungen an die Bank (72) 

Bei den zusätzlichen Weisungen an Kreditinstitute können Codewörter vereinbart werden, die noch nicht unter 
Anweisung an die Banken zur Anwendung kommen. Anweisungen sind aber hier sehr selten, die zudem manuell 
ausgeführt werden. 


